
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/1/30 96/08/0313
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.2002

Index

60/01 Arbeitsvertragsrecht

68/01 Behinderteneinstellung

Norm

AngG §27 Z4;

BEinstG §8 Abs2;

Rechtssatz

Die Nichtbefolgung einer durch den Gegenstand der Arbeitsleistung gerechtfertigten Anordnung des Arbeitgebers

stellt eine Vernachlässigung der P9ichten dar. Der Entlassungsgrund der beharrlichen P9ichtvernachlässigung setzt

dabei allerdings in der Regel eine Ermahnung des Arbeitnehmers voraus (Hinweis OGH 22. Februar 2001, 8 Ob A

17/01k = WBl 2002,34f).
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